
DER INTERNATIONALE SUCHDIENST

Entstehung , Aufgaben und Tätigkeitsfeld

In der ganzen Welt ist die Tragödie des Systems der Konzentrationslager

bekannt , die unserer Epoche in einer erschreckenden Weise ihren Stempel

aufgedrückt hat . Dagegen kennen nur wenige Menschen den Internationalen

Suchdienst , eine ihrer Art nach einzigartige Institution , die seit 30 Jahren

in der Stille eine humanitäre Aufgabe leistet , deren Bedeutung in ihrer

Tragweite wohl kaum jeweils die ihr angemessene Würdigung erfahren wird.

Bevor wir jedoch auf den Internationalen Suchdienst zu sprechen kommen,

erscheint es sinnvoll , zu den Anfängen des XX . Jahrhunderts zurückzugehen,

eine Zeit , in der unsere Welt noch nicht das Signum der Auflösung trug.
Kurzer historischer Rückblick

Zu Anfang dieses Jahrhunderts basierte das Kriegsrecht auf dem Grund¬

satz , dass sich militärische Operationen auf die bewaffneten Streitkräfte be¬

schränken müssen und dass die Zivilbevölkerung einen generellen Schutz

gemessen sollte . Diese Vorstellung war so allgemein anerkannt , dass die

Haager Konferenz des Jahres 1907 es nicht für nötig erachtete , in die Sat¬

zungen über LANDKRIEGSRECHT UND - BRAUCH einen Passus aufzunehmen,

in dem ausdrücklich festgelegt worden wäre , " dass die auf Feindgebiet wohn¬

haften Staatsangehörigen eines Kriegsgegners nicht zu internieren sind " . Man

war damals der Meinung , dieser Grundsatz stünde ausser Frage.

Das Kriegsgeschehen von 1914 änderte indessen grundlegend diese tradi¬

tionelle Auffassung . Bei Eröffnung der Feindseligkeiten schlossen die meisten

Staaten ihre Grenzen , hielten alle Ausländer auf ihrem Territorium fest und

internierten Zivilpersonen befeindeter Staaten . Beim Internationalen Ko¬

mitee vom Roten Kreuz in Genf häuften sich daraufhin die Gesuche um

Auskunft über Zivilpersonen und um Vermittlung zu . deren Gunsten . Das Ko¬

mitee sah sich plötzlich einer unvorhergesehenen und schwierigen . Aufgabe

konfrontiert . Während der Zentralstelle für Kriegsgefangene die Kriegsgefan¬

genenlisten regelmässig zugestellt wurden , wurden solche für Zivilinternierte

nicht aufgestellt . Es bedurfte der wiederholten Vorstellungen des Internatio¬

nalen Komitees vom Roten Kreuz , bis sich schliesslich einige Regierungen

bereit erklärten , auch die Zivilinternierten in den Gefangenenlisten aufzufüh¬

ren . Andere Regierungen weigerten sich und beantworteten nicht einmal diese
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Anfragen betr . der Zivilinternierten , so dass deren Familien in völliger Un¬

gewissheit verblieben.

Das Internationale Komitee organisierte den Besuch von Zivilinternierten¬

lagern , hatte aber bei allen seinen Bemühungen und Interventionen auf .Rechts -

basis keine Handhabe für sein Vorgehen . Dennoch gelang es , während des

Krieges Teilabkommen abzuschliessen . Eines der ersten Abkommen wurde

im Jahre 1917 in Genf unter dem Auspizum des IKRK von den Delegierten

des bulgarischen und serbischen Roten Kreuzes abgeschlossen ^ Leider wur¬

den diese für die Dauer des Krieges getroffenen Vereinbarungen mit dem

Waffenstillstand im Jahre 1918 ungültig.

Gleich nach Kriegsende suchte das IKRK nach Mitteln und Wegen , um in

Zukunft die Wiederholung dieses bedauerlichen Dilemmas zu vermeiden . Zu

diesem Zweck unterbreitete es der X . Internationalen , 1921 in Genf zusammen

getretenen Konferenz des Roten Kreuzes den Text einer Konvention zum

Schutz der Zivilpersonen befeindeter Staaten und der Bevölkerung in den be¬

setzten Gebieten . Diese Konferenz setzte sich zusammen aus den Repräsen¬

tanten aller nationalen Rotkreuzgesellschaften , dem IKRK , der Liga der Rot-

Kreuz Gesellschaften sowie der Regierungen und ist die höchste beratende

Stelle des Roten Kreuzes . Der Bericht , den das IKRK in diesem Sinne vor¬

legte , sollte Basis eines " GESETZES FÜR KRIEGSGEFANGENE , DEPORTIER

TE UND FLÜCHTLINGE " werden . Ausser den Verfügungen des Kriegsgefan¬

genenstatuts , sollte er entsprechende Artikel betr . der Zivilbevölkerung in den vo

Feind besetzten Gebieten enthalten . Diese Artikel begrenzten besonders das

Recht der Besatzungsmacht hinsichtlich Deportationen , Evakuierungen und

Geiselnahmen.

Indessen machte man beim IKRK geltend , dass der Zeitpunkt ungünstig

sei , um den Regierungen die Ausarbeitung eines Statuts für Zivilpersonen in

Kriegszeiten zu unterbreiten . Es schien sogar , dass eine solche Initiative

zu diesem Zeitpunkt der Sache des Friedens , die der VÖLKERBUND vertrat,

abträglich sein könne . Aus diesem Grunde beschäftigte sich die im Jahre

•1929 in Genf zusammengetretene diplomatische Konferenz - ein Gremium

der von den Staaten beauftragten Bevollmächtigten , das mit der Beschlussfas¬

sung oder .Revision internationaler Abkommen beauftragt ist - ausschliesslich
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mit dem Schicksal der Kriegsgefangenen . Zugunsten der Kriegsgefangenen

wurde auf der Basis des Vorschlags des IKRK ein Beschluss betr . ihrer

Behandlung gefasst . In die Abschlussakte wurde auf Antrag des IKRK folgen¬

de Willenserklärung aufgenommen:

Die Konferenz macht sich die einstimmigen Beschlüsse ihrer

beiden Hauptausschüsse zu eigen und äussert den Wunsch,

dass im Hinblick auf die Abfassung eines internationalen Ab¬

kommens betr . der Stellung und des Schutzes von Zivilisten

befeindeter Nationen , die sich auf dem Gebiet eines kriegs-

führenden Staates oder im besetzten Gebiet aufhalten , gründ¬

liche Untersuchungen stattfinden.

Die XIV . Internationale Rotkreuzkonferenz , die 1930 in Brüssel zusammen¬

trat , bestätigte dem IKRK seinen Auftrag , die Wahrnehmung des Schutzes der

Zivilpersonen befeindeter Staaten weiterhin zu verfolgen . Eine vom IKRK aufge¬

stellte Kommission arbeitete daraufhin im Rahmen der von den vorherigen

internationalen Konferenzen umrissenen Aufgabenstellung den Entwurf aus,

der der XV . Internationalen Konferenz des Roten Kreuzes , die 1934 in Tokio

zusammentrat , unterbreitet wurde , und unter dem Namen " TOKIO - ENTWURF"

bekannt ist . Dieser Entwurf zu einer Konvention bestätigte und entwickelte

die Grundsätze , die das IKRK in den Jahren von 1920 bis 1925 stets

vertreten hatte . Dazu gehört die Abschaffung von Massenevakuierungen

ebenso wie die der Deportation von Einzelpersonen , wenn keine zwingenden

Gründe dafür vorliegen , vor allen Dingen eine Gleichstellung in der Behandlung

für Zivilinternierte und Kriegsgefangene . In dem Masse , wie sie auch für

Zivilpersonen geschaffen ist , scheint die GENFER KONVENTION analog dazu

hier umsomehr anwendbar . Dieser " TOKIO - ENTWURF " sah für die künf¬

tige Konvention dieselben Kontrollmassnahmen für die Behandlung Kriegsge¬

fangener vor wie die Konvention von 1929.

Die XV . Internationale Konferenz ( zusammengetreten 1934 in Tokio ) nahm

den Entwurf des IKRK als Grundlage für weitere diplomatische Verhandlungen

•an . Sie beauftragte das IKRK * sich möglichst kurzfristig mit der Schweizeri¬

schen Regierung in Verbindung zu setzen , um baldigst eine ähnliche diploma¬

tische Konferenz wie im Jahre 1929 zusammenzurufen , die seinerzeit die

Konvention über die Behandlung Kriegsgefangener aufstellte . Da man jedoch
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die Möglichkeit eines unmittelbar bevorstehenden Konflikts nicht ins Auge

fasste , war man weit davon entfernt , den dringlichen Charakter einer sol¬

chen Konferenz zu erkennen . So Hessen die Antworten auf sich warten . Erst

im Jahre 1939 gaben die eingeladenen Staaten ihre Zustimmung , so dass man

den Konferenz .beginn auf den Anfang des Jahres 1940 in Genf festsetzen konnte.

I .eider vereitelte der Kriegsbeginn die Durchführung dieses Planes.

Die Bemühungen des IKRK zugunsten von Zivilpersonen befeindeter Staa¬

ten während des Zweiten Weltkrieges , verliefen in vier Phasen,

Die erste Phase (von September 1939 bis zum Frühjahr 1940 ) ist gekenn¬

zeichnet durch allgemeine Schritte des IKRK , die darauf abzielen , die krieg-

führenden Mächte zu Beginn des Krieges für eine vorläufige Annahme des

TOKIO “ENTWURFS zu gewinnen oder im Falle einer Ablehnung wenigstens

die Anwendung der Grundsätze der Genfer Konvention von 1929 für Kriegs¬

gefangene auf alle Zivilinternierten ohne Unterschied der Nationalität , Rasse,

Konfession oder politischen Überzeugung , zu erwirken.

Während der zweiten Phase (von 1940 bis 1943 ) wurde der grösste Teil

Europas durch die Truppen des Dritten Reiches besetzt . Millionen von Zi¬

vilpersonen geraten so in die Abhängigkeit einer einzigen kriegführenden

Macht . Dadurch ist das Gleichgewicht zwischen den Kriegsgegnern gestört.

Die Zivilpersonen sind mehr und mehr der Willkür der Besatzungsbehörden

ausgesetzt , da von dem mässigenden Einfluss eines Gleichgewichts der Macht¬

verhältnisse nicht mehr die Rede sein kann.

In der dritten Phase (von 1943 bis 1945 ) , in der die allgemeinen und of¬

fiziellen Interventionen zugunsten der Zivilinternierten schliesslich unwider¬

ruflich zum Scheitern verurteilt sind , bemüht man sich , ihr Schicksal durch

verstärkte praktische und räumlich begrenzte Hilfsaktionen zu erleichtern.

Im Zuge der Entwicklung der politischen und militärischen Lage im Jahre

1944 entschliessen sich die Behörden des Dritten Reiches , angesichts der

Besetzung eines kleinen Stücks deutschen Bodens durch die Alliierten Streit¬

kräfte , endlich gewisse Erleichterungen zu gestatten . Sie erlauben vor allem

die Verschickung von Einzelpaketen , später auch von Sammelsendungen in die

Konzentrationslager (6 . 836 Tonnen Waren , die 1 . 631 . 000 Pakete ergeben,

konnten in die Konzentrationslager geschickt werden ) .
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In der vierten Phase ( 1945 ) entschliesst sich die Deutsche Regierung wäh¬

rend der letzten drei Kriegsmonate zu grossen Zugeständnissen . Insbesondere

durch die zwischen dem Präsidenten des IKRK und dem SS - General (SS - Obergrup-

penführer ) Kaltenbrunner getroffenen Vereinbarungen . Aufgrund dieser Abkom¬

men sollten sich den Delegierten des IKRK zum ersten Mal die Tore der .Kon¬

zentrationslager . öffnen . Jedoch blieben die Besprechungen mit den Lagerkom¬

mandanten trotz dieser Abmachungen schwierig , denn der Reichsführer - SS

Himmler hatte die Evakuierung aller Konzentrationslager befohlen ; diese be¬

gann dann auch sofort mit den bekannten Folgen , den Todesmärschen.

Während des gesamten Krieges hat das IKRK nie aufgehört , die furchtbarste

Festung aller Zeiten , die der Menschlichkeit zum Trotz errichtet wurde , zu

belagern und immer wieder an die deutschen Behörden zugunsten der Zivilin¬

ternierten heranzutreten . Nur diesem ständigen Druck sind die bekannten Er¬

gebnisse zu verdanken.

Nach dem Krieg wurde dem IKRK vorgeworfen , es habe nicht gegen die

Existenz der Konzentrationslager " protestiert " und nicht auf die Grausamkeiten,

die dort vorkamen , aufmerksam gemacht . Protestieren ? Das IKRK hat dies

unaufhörlich bei den zuständigen Behörden getan . Ein grosser Teil seiner Be¬

mühungen besteht aus einer Folge von Protesten . Viele Erleichterungen sind

diesen Schritten zu verdanken.

Aber öffentlich Einspruch erheben ? Das IKRK hat aus eigenem Entschluss

darauf verzichtet . Ein Protest dieser Art wäre vergeblich gewesen und hätte

ohne Zweifel die tägliche , so wirksame Arbeit , die das IKRK zugunsten von

2. 000 . 000 Kriegsgefangenen und einigen Zivilinternierten ausübte , in nicht

wiedergutzumachender Weise gefährdet . Tatsächlich hatten die Behörden des

Reiches sogar gedroht , gegenüber den dringenden Bitten des IKRK die Anwen¬

dung der Genfer Konvention von 1929 betr . der Behandlung von Kriegsgefange¬

nen , die in ihrer allgemeinen Fassung respektiert wurde , auf -zuheben.

Ein öffentlicher Protest ist manchmal die leichteste Art , sein Gewissen

mit der Illusion zu entlasten , man habe seine Pflicht getan.

Da kein internationales Recht den politischen Häftlingen einen wirksamen

Schutz garantierte , konnte das IKRK keine kategorischen Forderungen zu ihren

Gunsten stellen . Das IKRK entfaltete alle seine Anstrengungen aufgrund seines

Rechtes im humanitären Sinne zu handeln und konnte nur versuchen , seine

Argumente mit grosser Geduld vorzubringen.
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